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Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
1. den Wechsel vom Regelverfahren nach § 2 Baugesetzbuch (BauGB) in das 
Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenentwicklung).  
  
2. den Entwurf des Bebauungsplanes "Burgberg - 2. Änderung" bestehend aus 
der Planzeichnung mit Begründung.  
  
3. den Entwurf des Bebauungsplanes "Burgberg - 2. Änderung" gemäß § 3 (2) 
Baugesetzbuch (BauGB) für die Öffentlichkeitsbeteiligung im Internet 
bereitzustellen und im Rathaus auszulegen.  Die Bekanntmachung erfolgt 
ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Zossen. Parallel wird die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
durchgeführt. 
 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für: 
 
Begründung 
Der Bebauungsplan 01/12 "Burgberg - 2. Änderung" wird nach dem Willen der 
Stadt Zossen nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
aufgestellt. Das Plangebiet grenzt im Norden, Osten und Westen an bebaute 
Siedlungsbereiche des Ortsteiles Wünsdorf an. Damit sind die nach § 13 a BauGB 
formulierten Ziele "... die Wiedernutzbarkeit von Flächen, die Nachverdichtung 
und andere Maßnahmen der Innenentwicklung..." erfüllt. Mit der Umsetzung des 



Bebauungsplanes 01/12 "Burgberg - 2. Änderung" werden nach § 13a Abs. 2 Pkt. 
3 BauGB Arbeitsplätze und ein Vorhaben zur Verbesserung der sozialen 
Infrastruktur verwirklicht. Die zulässige Grundfläche beträgt im Sinne des § 19, 
Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) weniger als 20.000 m², so dass die 
Bedingungen des § 13a BauGB bezogen auf die zulässige Grundfläche erfüllt sind. 

Die Umsetzung des Planverfahrens verursacht keine Beeinträchtigungen der in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. Die innerhalb des 
Plangebietes zu errichtenden Vorhaben sind keine für die eine gesetzliche Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Die Schutzgüter 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB (Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes) werden weder berührt noch beeinträchtigt. Nach 
§ 13 Abs. 3 BauGB wird keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt sowie von der Erstellung des Umweltberichts nach § 2 a BauGB 
abgesehen. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
[X] Ja      [  ] Nein 
  
Gesamtkosten:   15.394,79 € (Planung und 

Vermessung) 
Die Kosten für den Schulbau und 
Weiteres sind noch zu ermitteln. 

Deckung im Haushalt: [X] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 

  

  
 
Anlage/n 

1 Planzeichnung 
 

2 Begründung 
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1 Allgemeine Vorbemerkungen/Anlass der Planung

1.1 Veranlassung

Die Stadt Zossen plant die Errichtung eines neuen Schulgebäudes für die Comeni-
us-Oberschule in Wünsdorf. Eine für den Schulneubau geeignete Fläche liegt im Gel-
tungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes 01/12 "Burgberg". Dazu ist es er-
forderlich, den rechtskräftigen Bebauungsplan 01/12 "Burgberg" in einem Teilbe-
reich zu ändern.
Dieses  festgesetzte Planungsziel Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestim-
mung Sport und Freizeit wird nicht weiter verfolgt.

1.2 Erforderlichkeit

Innerhalb eines Sonstiges Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Sport und Frei-
zeit bestehen keine planerischen Voraussetzungen, ein Schulgebäude mit Außenan-
lagen zu errichten. Die für den Bau einer Schule erforderliche Festsetzung einer Flä-
che für Gemeinbedarf steht den aktuellen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebau-
ungsplanes 01/12 "Burgberg" entgegen. Der Bebauungsplan 01/12 "Burgberg" muß 
in einem Teilbereich geändert werden.
Da der Bebauungsplan 01/12 "Burgberg" bereits in einem nördlichen Teilbereich ge-
ändert wurde (1.Änderung) stellt dieses Planverfahren die 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes 01/12 "Burgberg" dar.

2. Übergeordnete Planungen

2.1 Landes- und Regionalplanung

2.1.1 Landesplanung

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) ist in 
Brandenburg als Rechtsverordnung der Landesregierung am 01.07.2019 in Kraft 
getreten (GVBl.II/19 Nr. 35) und löste den bis dahin geltenden LEP B-B ab.
Die sachlichen Teilpläne der Regionalen Planungsgemeinschaften zur zentralörtli-
chen Gliederung werden vom LEP HR verdrängt und sind daher nicht mehr an-
wendbar.
Als sachlicher und räumlicher Teilplan hat der Landesentwicklungsplan Flughafen-
standortentwicklung (LEP FS) von 2006 weiterhin in vollem Umfang Bestand.
In der Festlegungskarte des LEP HR ist die Stadt Zossen als Mittelzentrum gemäß 
Pkt. (Z) 3.6  dargestellt.
Das Plangebiet ist von Darstellungen der Festlegungskarte ausgenommen. 
Die Planung entspricht dem Grundsatz (G) 5.1, indem Nachverdichtungspotenziale 
innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete genutzt werden und eine Innenentwicklung 
anzustreben ist.
Als Mittelzentrum ist die Stadt Zossen nach (G) 5.6 im weiteren Metropolenraum ein 
Schwerpunkt für die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen.

2.1.2 Regionalplanung

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming
hat in ihrer Sitzung am 18.11.2021 den Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming
3.0 vom 05.10.2021, bestehend aus textlichen Festlegungen und Festlegungskarte 
mit Begründung und Umweltbericht, gebilligt und die Eröffnung des Beteiligungsver-
fahrens und die öffentliche Auslegung der Unterlagen nach § 9 Absatz 2 ROG  in Ver-
bindung mit § 2 Absatz 3 RegBkPlG beschlossen.
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Die Ergebnisse der Beteiligung und öffentlichen Auslegung werden nun geprüft und 
bewertet.

2.2 Planungen der Gemeinde

2.2.1 Flächennutzungsplan

Der "Flächennutzungsplan - 3. Änderung" für das gesamte Stadtgebiet der Stadt 
Zossen wurde am 05.12.2023 wirksam.
Die Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplan stehen den geplan-
ten Festsetzungen des Bebauungsplanes "Burgberg - 2. Änderung" entgegen, da dort
eine Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Sport und Freizeit dargestellt ist. 

Bild 1: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan, 3. Änderung der Stadt Zossen

Damit läßt sich die 2. Änderung des Bebauungsplanes 01/12 "Burgberg" nicht aus 
dem Flächennutzungsplan der Stadt Zossen, 3. Änderung, entwickeln.
Erforderlich für eine Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan wäre eine Darstel-
lung als Fläche für Gemeinbedarf nach § 5 Abs. 2 Nr. 2, Buchstabe a mit der Zweck-
bestimmung Schule.
Das würde bedeuten, daß parallel zum Änderungsverfahren des Bebauungsplanes 
01/12 "Burgberg" eine parallele Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt 
werden müßte.
Allerdings hat die Stadt Zossen entschieden, daß das Planverfahren zur 2. Änderung 
des Bebauungsplanes 01/12 "Burgberg" im Verfahren nach § 13 a (Bebauungspläne 
der Innenentwicklung) durchgeführt werden soll.
Damit besteht die Möglichkeit, nach § 13a Abs. 2 Pkt. 2 BauGB, den Flächennut-
zungsplan auf dem Wege der Berichtigung anzupassen.

2.2.2 Verbindliche Bauleitplanung

Der rechtskräftige Bebauungsplan 01/12 "Burgberg" soll in seinem südöstlichen Teil-
bereich geändert werden (2. Änderung).

2.2.3 Planfestsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplan 01/12 "Burgberg"

Der rechtskräftige Bebauungsplan setzt für den Änderungsbereich ein Sonstiges Son-
dergebiet mit der Zweckbestimmung Sport und Freizeit fest.
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Innerhalb des festgesetzten Baufeldes ist die Nutzung "Funktionsgebäude mit Zwei-
felderhalle und Gastronomie" festgesetzt worden. Nordöstlichlich des festgesetzten 
Baufeldes ist eine Fläche für die Nutzung als Kleinspielfeld festgesetzt.
Am nördlichen Rand Teil des Änderungsbereiches wurden ein Leitungsrecht L1 zu-
gunsten der Deutschen Bahn festgesetzt.
Im östlichen und südöstlichen Teil wurden Bestandswaldflächen festgesetzt.
Die örtlichen Straßen Rampe und Kurze Straße wurden als öffentliche Verkehrsflä-
chen festgesetzt. Innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche liegen zwei  Erhaltungs-
flächen für vorhandene Hecken-/Strauchbereiche.
Eine weitere Fläche für eine Erhaltungsfestsetzung für Hecken-/Strauchbereiche liegt 
innerhalb der Sondergebietsfläche Sport und Freizeit südlich der Straße Rampe.

2.2.3 Planfestsetzungen der 2. Änderung des Bebauungsplan 01/12 "Burgberg"

Folgende Planänderungen sind Inhalte der 2. Änderung:
Die im Bereich der 2. Änderung liegenden Sondergebietsflächen Sport und Freizeit 
wurden als Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule festgesetzt.
Die Maße der baulichen Nutzung Geschossigkeit und Höhe der baulichen Anlagen 
wurden geändert. Die Zahl der Vollgeschosse wurde von 3 auf 4 Geschosse
und die zulässige Höhe baulicher Anlagen von 56,0 m über NHN auf 61,0 m über 
NHN erhöht.

Ohne eine Änderung aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan wurden übernommen
- die Festsetzung zur Lage der Baugrenzen (Baufenster)
- die Festsetzung der Nutzung Kleinspielfeld
- die Festsetzung der öffentlichen Verkehrsflächen der Straße Rampe und der 

Kurzen Straße
- die drei Bereiche mit Erhaltungsfestsetzungen für Hecken-/Strauchbereiche 
- die festgesetzten Bestandswaldflächen und
- das Leitungsrecht zugunsten der Deutschen Bahn

3. Räumlicher Geltungsbereich

3.1 Lage des Plangebietes

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Wünsdorf der Stadt Zossen.
Von der Wünsdorfer Seestraße im Ortsteil Wünsdorf führt die Straße Rampe zum 
Geltungsbereich des BP Burgberg - 2. Änderung .

3.2 Änderungsbereich

Das Plangebiet ist 2,46 ha groß.
Es umfaßt in der Gemarkung Wünsdorf in der Flur 3 die Flurstücke 422-teilweise, 
423, 424-teilweise, 427, 449-teilweise, 1103-teilweise, 1338-teilweise, 1566, 
1568-teilweise und 1571-teilweise.

4. Städtebauliche Bestandsaufnahmen/Analysen

4.1 Bestand und Realnutzung

Im nördlichen Teil des Änderungsbereiches liegen Teilbereiche einer Sportplatzflä-
che. Der südliche Teil ist unbebaut und weist einen umfangreichen Laubbaumbestand
auf.
Nordwestlich liegen befestigte und unbefestigte Straßen und Wege im Plangebiet. 

4.2 Natürliche Grundlagen

Das südliche Teil des Plangebiet ist in sich geneigt, ohne markante Höhenunterschie
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de und steigt von Westen von etwa 44 m NHN in Richtung Osten auf eine Höhenlage
bis 49 m NHN. Im nördlichen Teil verläuft in Ost-West-Richtung eine Böschung mit 
einer Höhenkante auf etwa 51 m NHN. 

4.3 Altlasten

Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt.

4.4 Eigentumsverhältnisse

Alle Flurstücke des Änderungsbereiches sind im städtischen Eigentum.

4.5 Erschließung

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt über die teilweise im Plange-
biet liegenden Kurze Straße und Straße Rampe.
Zur technischen Ver- und Entsorgung des 2. Änderungsbereiches können die in der 
Planumgebung bereits vorhandenen Medien an das Plangebiet herangeführt werden.
Das könnte zu Kapazitätserweiterungen in den vorhandenen Ver- und Entsorgungs-
netzen führen.  

5. Planinhalt

5.1 Städtebauliches Konzept

Die Stadt Zossen hat mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 01/12 "Burgberg"
das Ziel verfolgt, im Ortsteil Wünsdorf eine sportliche Anlage zu bauen, die die Vor-
aussetzungen bietet, eine Vielzahl von sportlichen Aktivitäten und Wettkämpfen be-
treiben zu können. 
Der Bau der sportlichen Anlagen ist weitestgehend umgesetzt worden.
Die starke Zunahme der Wohnbevölkerung in Zossen in den letzten Jahren erfordert 
auch eine gleichzeitige Erweiterung der Kapazitäten der sozialen Infrastruktur.
Das betrifft auch Erweiterung der Kapazitäten von schulischen Bildungseinrichtungen 
in der Stadt Zossen. Innerhalb des Bebauungsplanes 01/12 "Burgberg" standen die 
erforderlichen Bauflächen für einen Schulneubau zur Verfügung. 
Für den Bebauungsplan 01/12 "Burgberg" beschloß die Stadt Zossen deshalb eine 
2. Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes, der eine Umwidmung von Flä-
chen für Sport und Freizeit in eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung 
Schule zum Inhalt hat.

5.2 Art der baulichen Nutzung

5.2.1 Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule

Mit der Festsetzung einer Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule
nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB zur Errichtung eines neuen Schulgebäudes für die 
Comenius-Oberschule in Wünsdorf sollen die schulischen Bildungskapazitäten in der 
Stadt Zossen erweitert werden.
Zulässig ist die Errichtung von Schulgebäuden einschließlich der erforderlichen 
Außenanlagen. 

5.3 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind durch eine Baugrenze fest-
gesetzt.

5.5 Gebäude- und Anlagenhöhen

Die zulässigen Gebäudehöhe sind in der Nutzungsschablone des Teiles A: Plan-
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zeichnung festgesetzt. Es wurden vier Vollgeschosse festgesetzt.
Die Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung wurde Oberkante des Geländes im Bau-
gebiet herangezogen. Die Höhe der baulichen Anlagen wurde auf auf 61,0 m über 
NHN festgesetzt. Das entspricht einer zulässigen Höhe baulicher Anlagen von 
14,0 m.

5.6.1 Öffentliche Straßenverkehrsflächen

Die von der Wünsdorfer Seestraße abzweigende Straßen Rampe und Kurze Straße 
wurden mit ihren zum Änderungsbereich gehörenden Teilflächen als öffentliche Stra-
ßenverkehrsfläche festgesetzt. Beide Straßen sind Bestandsverkehrsflächen.

5.7 Natur und Umweltschutz

5.7.1 Bestandsbewertung

Etwa zwei Drittel Plangebietes sind im Süden bebaut.
Der übrige nördliche Bereich des Plangebietes ist unbebaut und verfügt über einen 
umfangreichen Baum- und Strauchbewuchs.

5.7.2 Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft

Die sich durch die Umsetzung der Planung ergebende Neuversiegelung wird etwa 
0,85 ha betragen (Tabelle 1).
Im Vorbereitung der geplanten Bebauung sind die vorhandenen Bestandsgebäude 
und befestigten Flächen abzureißen. 
Der Abriß erfolgt in einer gleichen Größenordnung wie die geplanten Neubebauung.
Für das Anlegen der geplanten Stellplätze im nördlichen Teil des Plangebietes ist der 
vorhandene Baumbestand zu entfernen.

5.7.3 Kompensationsmaßnahmen

Der Erhalt der Bestandsbäume, die außerhalb der festgesetzten Baugrenzen ihren 
Standort haben, wurde festgesetzt.
Die Ersatzpflanzungen für die innerhalb der Bauflächen vorhandenen Bestandsbäu-
me erfolgen auf planexterne Flächen (Anlage 2: Maßnahmen auf planexternen Flä-
chen). 
Die aufgeführten Pflanzmaßnahmen wurden bereits umgesetzt.  

5.7.4 Artenschutz

Baufeldfreimachung

- Zur Umgehung vermeidbarer Direktverluste (Tötung von Individuen bzw. Zerstö-
rung von Gelegen) während der Bauphase werden die Zeiten für die Baufeld-
freimachung unter Berücksichtigung der sensiblen Zeiten der Brutvögel und 
Fledermäuse auf 01. Oktober bis 28./29. Februar beschränkt.

Kontrolle auf Lebensstätten und Fällbegleitung

- Zur Fällung vorgesehene Bäume sind durch geeignetes Fachpersonal zu kon-
trollieren, ob vorhandene Quartiere unbesetzt sind.

- Zur Vermeidung von Störungen der dämmerungs- und nachtaktiven Arten ist die
Bauzeit von eine Stunde nach Sonnenaufgang bis eine Stunde vor Sonnenun-
tergang zu beschränken. 

- Vor Rodungsbeginn sind Bäume (Stammdurchmesser > 50 cm) auf Winterquar-
tiere von Fledermäusen zu kontrollieren. Sollte das Vorhandensein von Fleder-
mäusen festgestellt werden, sind die Stämme erschütterungsfrei abzusetzen 
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und artspezifische Maßnahmen mit der Naturschutzbehörde festzulegen (z.B. 
umsetzen in andere Winterquartiere, verbringen in den Stammabschnitten und 
sichern vor Prädatoren). 

- Bezüglich der Erfassung von Lebensstätten des Eremiten sind zur Ermittlung 
der Brutbäume potenziell geeigneter Bäume mit mulmgefüllten Höhlungen auf 
Besatz (ganzjährig in schneefreier Zeit möglich, optimal vor dem Laubaustrieb 
im März / April bzw. nach Laubfall im Herbst) zu kontrollieren.

Populationsstützende Artenhilfsmaßnahmen 

- Zusätzlich sind für den Ausgleich möglicher Quartierverluste im angrenzenden 
Wald 10 Fledermauskästen (5 Flach- und 5 Rundkästen) in zweier Gruppen an-
zubringen und bei der Errichtung der Begegnungstätte Nutzungsmöglichkeiten 
für gebäudebewohnende Fledermausarten vorzusehen. 
Es sind 18 Nistkästen (14 für Höhlenbrüter, 4 für Nischenbrüter) als lokale 
Artenhilfsmaßnahmen und populationsstützende Maßnahmen im Umfeld des 
Vorhabens anzubringen. 

- Sind zu rodendende Bäume durch den Eremit besiedelt, sind diese Stämme in 
geeignete Habitatflächen mit besiedelten oder potenziell besiedelbaren Brutbäu-
men umzusetzen. Das Abtrennen muss deutlich unter- und oberhalb der be-
kannten Höhle erfolgen. Ziel ist es generell, die Stammstücke so lang wie mög-
lich zu belassen. Vor dem Transport werden alle eremitenrelevanten Stammteile
möglichst vertikal bzw. geneigt gelagert und sämtliche Höhlenöffnungen ver-
schlossen, um einen Verlust von Mulm und evt. Larvenstadien zu verhindern. 
Dieser Verschluss wird sofort nach dem stehenden Lagern am Ansiedlungsort 
entfernt. 

5.7.5 Biotope

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wurden keine geschützten Biotope vor-
gefunden (siehe Anlage 1: Biotopkartierung und Avifauna).

5.7.6 Bewertung der Schutzgüter

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 werden die Umweltbelange durch eine Betrachtung der 
Schutzgüter allgemein bewertet.
Die ermittelten Auswirkungen auf die betrachteten Schutzgüter und Umweltbelange 
berücksichtigen auch mögliche Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgü-
tern. Darüber hinausgehende erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu 
prognostizieren.
Zusammenfassend sind die Auswirkungen auf die Schutzgüter als gering zu 
bewerten.
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6. Denkmal- und Bodendenkmalpflege

6.1 Denkmalpflege
Im Geltungsbereich des 2. Änderungsbereiches befinden sich keine Baudenkmale.

6.2 Bodendenkmalpflege
Das Vorhandensein von Bodendenkmalen sind im Plangebiet nicht bekannt.

7. Sonstige planungs-/entscheidungsrelevante Aspekte

7.1 Flächenbilanz

Für die Gemeindbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Schule wurde bei einer 
GRZ von 0,6 eine Versiegelung von 0,85 ha ermittelt. 
Es ergibt sich mit der Umsetzung der Planung eine Neuversiegelung von 0,85 ha.

TABELLE 1: ALLGEMEINE PRÜFUNG DER UMWELTBELANGE
Schutzgut
Tiere, Pflan-
zen, biologi-
sche Vielfalt

Beschreibung
Auf den ruderalen Grünflächen und innerhalb der
Bereiche mit Laubbaumbestand ist die Artenvielfalt
groß

Beeinträchtigung
ausgleichbar
Verlust von Lebensräumen in-
nerhalb des Siedlungsberei-
ches

Fläche

Boden

Wasser

Klima/Luft

Das Plangebiet liegt innerhalb des Siedlungsberei-
ches der Stadt Zossen. Es handelt es sich um eine
Maßnahme der Innenentwicklung.
Beeinträchtigung durch die Errichtung von Gebäu-
den, Erschließungsanlagen und einer Sportfläche

gering

ausgleichbar
Es erfolgt eine Bebauung von
ruderalen Grünflächen und Flä-
chen mit Bestandsbäumen und
bereits versiegelten Flächen

Im Plangebiet befinden sich keine oberirdischen
Gewässer. Das Niederschlagswasser wird vor Ort
versickert.
Das Plangebiet hat klimatisch keine besondere Be-
deutung.

gering

gering

Landschaft

Mensch

Kultur- und
Sachgüter

Da es sich um eine Innenentwicklungsmaßnahme
handelt, ist das Landschaftsbild nicht betroffen.

Für das Plangebiet sind störenden Immissionen
durch den Spielbetrieb auf den Spielfeldern zu pro-
gnostizieren

gering, das Landschaftsbild ist
bereits durch die Umgebungs-
bebauung geprägt (Sportanla-
gen)
 teilweise vorhanden

Im Plangebiet befindet sich kein Baudenkmal. Das
Vorhandensein von Bodendenkmalen ist nicht be-
kannt. Sachgüter sind in Form von gewerblich und
für Sport und Freizeit genutzten Gebäuden sind
vorhanden.

keine
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TABELLE 2: FLÄCHENBILANZ UND VERSIEGELUNGSGRAD

Nutzungsart
BESTAND
Fläche   in

ha

ENTWURF 2. ÄNDERUNG
Fläche   in

ha
Differenz in

ha
Versiege-
lung in ha

Sonstiges Sonder-
gebiet Sport
öffentl. Verkehrsfl.
Bestand
Wald
Gemeinbedarf

0,20

0,41

0,00

0,41

1,85
0,00

0,63
1,42

0,00

+/-0

0,00

+/-0

-1,22
1,42

+/-0
0,85

Summe 2,46 2,46 1,14



7.2 Anwendung des § 13a BauGB

Der Bebauungsplan 01/12 "Burgberg- 2. Änderung" wird nach dem Willen der Stadt 
Zossen nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt.
Das Plangebiet grenzt im Norden, Osten und Westen an bebaute Siedlungsbereiche 
des Ortsteiles Wünsdorf an. 
Damit sind die nach § 13 a BauGB formulierte Ziele  "... die Wiedernutzbarkeit von 
Flächen, die Nachverdichtung und andere Maßnahmen der Innenentwicklung..." 
erfüllt. Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes 01/12 "Burgberg- 2. Änderung" 
werden nach § 13a Abs. 2 Pkt. 3 BauGB Arbeitsplätze und ein  Vorhaben zur 
Verbesserung der sozialen Infrastruktur verwirklicht.
Die zulässige Grundfläche beträgt im Sinne des § 19, Abs. 2 der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) weniger als 20.000 m2, so daß die Bedingungen des 
§ 13a BauGB bezogen auf die zulässige Grundfläche erfüllt sind. 
Die zulässige Grundfläche berechnet sich wie folgt:

Baugrundstücksgröße: 1,42 ha 
festgesetzte Grundflächenzahl (Gemeinbedarf):  0,60
unter Anwendung des § 19 Abs. 3 BauNVO
beträgt die ermittelte Grundfläche                                         8.520 m2

Die gesetzlich zulässige Flächenobergrenze von 20.000 m2 nach § 13a Abs. 1 
Satz 1 BauGB wird unterschritten.

Die Umsetzung des Planverfahrens verursacht keine Beeinträchtigungen der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7, Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter.
Die innerhalb des Plangebietes zu errichtenden Vorhaben, sind keine, für die eine ge-
setzliche Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, noch 
werden die Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b (Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundes- 
naturschutzgesetzes) berührt oder beeinträchtigt.
Nach § 13 Abs. 3 BauGB wird keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durch- 
geführt und von der Erstellung des Umweltberichts  nach § 2 a BauGB abgesehen. 

7.3 Auswirkungen auf den Stadthaushalt          

Der Stadt Zossen entstehen bei der Durchführung des Planverfahrens haushaltswirk-
same Kosten für die Vermessung des Änderungsbereiches und die Erarbeitung der 
Planunterlagen des Bebauungsplanes 01/02 "Burgberg, 2. Änderung".

8. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger

8.1 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB

Nach § 13 Abs. 2 Pkt. 1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlich-
keit abgesehen.

8.2 Frühzeitige Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB

Nach § 13 Abs. 2 Pkt. 1 BauGB wird von der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB und die Beteiligung der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB zum ab-
gesehen.

8.3 Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB

wird ergänzt
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8.4 Verfahren

Im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB wird von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB sowie von der Anga-
ben nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a  BauGB 
abgesehen.

8.5 Zeitlicher Ablauf

Die Stadtverordnetenversammlung Zossen hat den Aufstellungsbeschluß am 
10.07.2023 gefaßt.

9. Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 
Erleichterung der baulichen Anpassung von Tierhaltungsanlagen an die Anforde-
rungen des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes vom 28.07.2023 
(BGBI. I Nr. 221) 

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der Digitalisierung im Bau-
leitplanverfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 03.07.2023 
(BGBI. I Nr. 176) 

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18.12.1990, (BGBl. I 1991 
S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 
(BGBl. I Nr. 33 S. 1802)

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des ersten Gesetzes zur Änderung des Elektro- 
und Elektronikgerätegesetzes, der Entsorgungsfachbetriebe VO und des Bun
desnaturschutzG vom 08.12.2022 (BGBI. I S. 2240)

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15.11.2018 (GVBl.I/18, (Nr. 39)), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
09.02.2021 (GVBl. I/21, (Nr. 5),

- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 
21.01.2013 GVBl.I/13, Nr. 3), ber. durch GVBl. I/13 [Nr. 21], zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.09.2020 (GVBl.I/20, (Nr. 28)) und

- die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18.12.2007 (GVBl I/07, Nr. 19, S. 286), zuletzt geändert Artikel 3 des Gesetzes 
vom 30.06.2022 (GVBl. I/22, (Nr. 18)).
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10. Quellenverzeichnis

- Erfassung von Fledermäusen Brutvögeln und Zauneidechsen
Ahner/Brehm Partnerschaftsgesellschaft von Ingenieuren, 2014

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zum Bebauungsplan 01/12 "Burgberg"
Ahner/Brehm Partnerschaftsgesellschaft von Ingenieuren, 2014

- Grünordnungsplan Bebauungsplan 01/12 "Burgberg"
Ahner/Brehm Partnerschaftsgesellschaft von Ingenieuren, 2014

- rechtskräftiger Bebauungsplan 01/12 "Burgberg"

- rechtswirksamen Flächennutzungsplan, 3. Änderung der Stadt Zossen
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